
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 0120/2022 der CDU im Ortsbeirat Mainz-Gonsenheim betreffend 
Geschwindigkeitsmessungen Lennebergstraße (CDU) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Die Geschwindigkeitsanzeigetafeln in der Lennebergstraße hatten in der Vergangenheit vo-
rübergehend technische Probleme. Entsprechend war für diesen Zeitraum leider keine Auswer-
tung der Geschwindigkeitsmessdaten möglich. 
 
Zur Bewertung des aktuellen Geschwindigkeitsgeschehens wurden daher erneut zwei mobile 
Messtafeln in der Lennebergstraße installiert und die hierdurch erhaltenen Daten ab dem 
02.03.2022 für den Zeitraum von einer Woche ausgewertet. Die Messungen haben dabei zu 
folgendem Ergebnis geführt: 
 
 Stadteinwärts wurde eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 38 km/h gemessen. Sie 

lag damit weit unterhalb der erlaubten 50 km/h. Die im Verkehrsbereich häufig genutzte 
Kennzahl der „V85-Geschwindigkeit“ (85% der Autofahrenden fahren diese Geschwindig-
keit oder langsamer – 15% fahren schneller) liegt bei 46 km/h und damit ebenfalls unter-
halb der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Lediglich 0,2% der gemessenen Geschwindig-
keiten lagen oberhalb von 60 km/h. 
 

 Stadtauswärts wurde eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 37 km/h gemessen. Sie 
lag damit weit unterhalb der erlaubten 50 km/h. Die im Verkehrsbereich häufig genutzte 
Kennzahl der „V85-Geschwindigkeit“ (85% der Autofahrenden fahren diese Geschwindig-
keit oder langsamer – 15% fahren schneller) liegt bei 45 km/h und damit ebenfalls unter-
halb der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Lediglich 0,1% der gemessenen Geschwindig-
keiten lagen oberhalb von 60 km/h. 

 
Sowohl die Durchschnittsgeschwindigkeit, als auch die V85-Geschwindigkeit liegen in der 
Lennebergstraße in beide Fahrtrichtungen unterhalb der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. 
Lediglich ein sehr geringer Anteil von 0,1% bis 0,2% der Autofahrer:innen fuhr schneller als 60 
km/h. Das gemessene Geschwindigkeitsverhalten in der Lennebergstraße kann somit als un-
auffällig und unkritisch eingestuft werden. Diese Einschätzung deckt sich mit dem Ergebnis 
einer im Jahr 2020 durchgeführten Geschwindigkeitsmessung in der Lennebergstraße. Die 
Verkehrsverwaltung wird diesen Abschnitt dennoch weiterhin im Fokus haben, um bei einer 
Verschlechterung der Verkehrssituation reagieren zu können. 
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